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RESOLUTION 61/148

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 19. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/441, Ziff. 23)133.

61/148. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das In-
ternationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung134, zuletzt Resolution 59/176 vom
20. Dezember 2004, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden135, insbesondere des Ab-
schnitts II.B der Erklärung betreffend Gleichberechtigung,
Würde und Toleranz, 

unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, den
Kampf zur weltweiten Beseitigung aller Formen von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz zu verstärken,

sowie unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des
Übereinkommens, das von allen unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte mit die breiteste Akzeptanz ge-
nießt, 

bekräftigend, dass, wie aus der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban, die am 8. September 2001 von der
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz verabschiedet wurden136, hervorgeht, der universale Bei-
tritt zu dem Übereinkommen und seine vollinhaltliche Durch-

führung von höchster Bedeutung für die Förderung der Gleich-
berechtigung und der Nichtdiskriminierung auf der Welt sind,

im Bewusstsein der Bedeutung der Beiträge, die der Aus-
schuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zur
wirksamen Durchführung des Übereinkommens und zu den
Bemühungen der Vereinten Nationen um die Bekämpfung von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz geleistet hat, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Verpflichtung al-
ler Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch Gesetzge-
bungs-, Gerichts- und sonstige Maßnahmen die vollinhaltliche
Durchführung des Übereinkommens sicherzustellen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. Dezem-
ber 1992, in der sie den am 15. Januar 1992 auf der vierzehnten
Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
gefassten Beschluss begrüßte, Artikel 8 Absatz 6 des Überein-
kommens zu ändern und Artikel 8 einen neuen Absatz 7 hin-
zuzufügen, worin die Finanzierung des Ausschusses aus dem
ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen vorgesehen
wird137, sowie erneut ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck
verleihend, dass die Änderung des Übereinkommens noch
nicht in Kraft getreten ist, 

betonend, wie wichtig es ist, dass der Ausschuss reibungs-
los funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfügt, die
zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem
Übereinkommen erforderlich sind, 

I
Berichte des Ausschusses für die Beseitigung

der Rassendiskriminierung
1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Ausschusses

für die Beseitigung der Rassendiskriminierung über seine
sechsundsechzigste und siebenundsechzigste138 sowie über
seine achtundsechzigste und neunundsechzigste Tagung139;

2. lobt den Ausschuss für seine Beiträge zur wirksamen
Durchführung des Internationalen Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung134, insbeson-
dere durch die Prüfung der nach Artikel 9 des Übereinkom-
mens vorgelegten Berichte, die auf Grund der Mitteilungen
nach Artikel 14 des Übereinkommens ergriffenen Maßnah-
men und themenbezogene Diskussionen, die zur Verhütung
und Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz beitragen;

3. fordert die Vertragsstaaten auf, ihrer Verpflichtung
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens nachzukom-
men, ihre periodischen Berichte über die zur Durchführung
des Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen rechtzeitig
vorzulegen; 

133 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kongo, Kroatien, Leso-
tho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta,
Marokko, Mauretanien, Moldau, Monaco, Namibia, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Polen, Portugal, Republik
Korea, Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern. 
134 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972;
AS 1995 1164.
135 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
136 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf. 

137 Siehe CERD/SP/45, Anhang.
138 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 18 (A/60/18).
139 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18).
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4. bekundet ihre Besorgnis über die große Anzahl der
nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstberichte,
was ein Hindernis für die volle Durchführung des Überein-
kommens darstellt; 

5. ermutigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens,
deren Berichte längst überfällig sind, die Beratenden Dienste
und die technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, die das Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte ihnen auf Antrag für die Ausarbeitung der Berich-
te zur Verfügung stellen kann; 

6. legt dem Ausschuss nahe, auch weiterhin mit Orga-
nen und Mechanismen der Vereinten Nationen, vor allem mit
dem Menschenrechtsrat, der Unterkommission für die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und dem Sonderbe-
richterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz, sowie mit zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbei-
ten und Informationen auszutauschen;

7. legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens nahe,
auch künftig in ihre Berichte an den Ausschuss eine Ge-
schlechterperspektive einzubeziehen, und bittet den Aus-
schuss, bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Geschlech-
terperspektive zu berücksichtigen; 

8. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Engage-
ment des Ausschusses bei der Weiterverfolgung der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban136;

9. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen Anstren-
gungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten, und
ermutigt ihn zu weiteren diesbezüglichen Tätigkeiten;

10. begrüßt in diesem Zusammenhang die Maßnahmen
des Ausschusses zur Weiterverfolgung seiner Abschließenden
Bemerkungen und Empfehlungen, wie etwa den Beschluss, ei-
nen Koordinator für die Weiterverfolgung zu ernennen140 und
Leitlinien für die Weiterverfolgung zu verabschieden141;

11. legt den Ausschussmitgliedern nahe, weiter an den
jährlichen Gemeinsamen Tagungen der Ausschüsse und den
Jahrestagungen der Vorsitzenden der Menschenrechtsver-
tragsorgane teilzunehmen, vor allem im Hinblick auf ein ab-
gestimmteres Herangehen an die Tätigkeiten des Systems der
Vertragsorgane und das standardisierte Berichterstattungssy-
stem; 

II
Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigung

der Rassendiskriminierung
12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über die Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung142; 

13. verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck,
dass eine Reihe von Vertragsstaaten des Internationalen Über-

einkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung134 ihren finanziellen Verpflichtungen noch immer
nicht nachgekommen sind, wie aus dem Bericht des General-
sekretärs hervorgeht, und appelliert mit Nachdruck an alle
Vertragsstaaten, die mit ihren Beiträgen im Rückstand sind, ih-
ren ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nach Artikel 8
Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

14. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens mit
allem Nachdruck auf, ihre innerstaatlichen Verfahren zur Ra-
tifikation der Änderung des Übereinkommens betreffend die
Finanzierung des Ausschusses zu beschleunigen und dem Ge-
neralsekretär umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zustim-
mung zu der auf der vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung am 15. Januar 1992 be-
schlossenen Änderung137 zu notifizieren, die sich die General-
versammlung in ihrer Resolution 47/111 zu eigen machte und
die auf der sechzehnten Tagung der Vertragsstaaten am 16. Ja-
nuar 1996 erneut bekräftigt wurde; 

15. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für ange-
messene finanzielle Regelungen zu sorgen und die notwendige
Unterstützung zu gewähren, einschließlich einer ausreichen-
den Hilfe seitens des Sekretariats, damit der Ausschuss seine
Tätigkeit ausüben und sein zunehmendes Arbeitsaufkommen
bewältigen kann;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, diejenigen
Vertragsstaaten des Übereinkommens, die sich mit ihren Bei-
trägen im Rückstand befinden, zu bitten, diese Beträge zu ent-
richten, und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

III
Stand des Internationalen Übereinkommens zur

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über den Stand des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung143; 

18. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck, dass
nunmehr einhundertdreiundsiebzig Staaten das Übereinkom-
men ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten sind;

19. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen uneingeschränkt
nachzukommen und die Abschließenden Bemerkungen und
Allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung zu berücksichtigen; 

20. bekräftigt ihre Überzeugung, dass es für eine wirksa-
me Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und für die Einhaltung der in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban136 eingegangenen Verpflichtun-
gen erforderlich ist, dass die Ratifikation des Übereinkom-
mens beziehungsweise der Beitritt zu ihm weltweit erfolgt und
dass seine Bestimmungen umgesetzt werden, und bekundet ih-

140 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 18 (A/60/18), Anhang IV.
141 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), Anhang VI. 
142 A/61/186. 143 A/61/260.
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re Enttäuschung darüber, dass die für 2005 angestrebte univer-
selle Ratifikation des Übereinkommens nicht erreicht wurde; 

21. fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
des Übereinkommens sind, nachdrücklich auf, es dringend zu
ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten;

22. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den Umfang
der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkommen anbringen, zu
begrenzen und Vorbehalte so genau und eng wie möglich zu
formulieren, um sicherzustellen, dass kein Vorbehalt mit Ziel
und Zweck des Übereinkommens unvereinbar ist, ihre Vorbe-
halte im Hinblick auf deren Rücknahme regelmäßig zu über-
prüfen und Vorbehalte zurückzunehmen, die im Widerspruch
zu Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen; 

23. stellt fest, dass nunmehr neunundvierzig Vertrags-
staaten des Übereinkommens die in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehene Erklärung abgegeben haben, und er-
sucht die Vertragsstaaten, die dies noch nicht getan haben, die
Abgabe der Erklärung zu erwägen;

24. bittet den Vorsitzenden des Ausschusses für die Be-
seitigung der Rassendiskriminierung, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung“
mündlich über die Arbeit des Ausschusses Bericht zu erstatten; 

25. beschließt, auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus und Rassendiskri-
minierung“ die Berichte des Ausschusses über seine siebzigste
und einundsiebzigste sowie über seine zweiundsiebzigste und
dreiundsiebzigste Tagung, den Bericht des Generalsekretärs
über die Finanzlage des Ausschusses und den Bericht des Ge-
neralsekretärs über den Stand des Übereinkommens zu behan-
deln.

RESOLUTION 61/149

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 19. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/441, Ziff. 23)144:

Dafür: Ägypten, Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-

lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prín-
cipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Kanada, Marshallinseln, Palau.

61/149. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Umsetzung
und Weiterverfolgung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/144 vom 16. Dezem-
ber 2005, in der sie erneut ihre feste Entschlossenheit bekun-
dete, ihre weltweiten Bemühungen um die vollständige Besei-
tigung der Geißeln des Rassismus, der Rassendiskriminierung,
der Fremdenfeindlichkeit und der damit zusammenhängenden
Intoleranz und um die wirksame und umfassende Umsetzung
und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban, die auf der vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz verab-
schiedet wurden145, fortzusetzen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/177 vom
20. Dezember 2004, in der sie die weltweite Kampagne zur
vollständigen Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz nachhaltig stärkte und die unbedingte und zwingen-
de Notwendigkeit des politischen Willens zur Erreichung der
Verpflichtungen anerkannte, die in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban eingegangen wurden, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/160 vom
22. Dezember 2003, in der sie beschloss, besonderes Gewicht
auf die konkrete Umsetzung der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban zu legen, da diese eine solide Grund-
lage für einen breit angelegten Konsens für weitere Maßnah-
men und Initiativen zur vollständigen Beseitigung der Geißel
des Rassismus bieten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/195 vom 18. Dezem-
ber 2002, in der sie die wichtigen Rollen und Aufgaben der

144 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Kasachstan, der Russischen Föderation und Süd-
afrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas).

145 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf. 




